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§ 16 StJG 2013 Aufenthaltsverbote
und -einschrankungen

StJG 2013 - Steiermarkisches Jugendgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

1. (1)Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist verboten:

1. 1.der Aufenthalt in Betrieben, Vereinslokalen und bei Veranstaltungen, wenn wegen der Art der Darbietung
oder Schaustellung anzunehmen ist, dass diese Kinder und Jugendliche in ihrer kdrperlichen, geistigen,
seelischen, sittlichen, ethischen, charakterlichen und/oder sozialen Entwicklung beeintrachtigen kénnten,
und

2. 2.die Teilnahme an solchen Darbietungen und Schaustellungen.

2. (2)Verboten im Sinn des Abs. 1 ist insbesondere der Aufenthalt

1. 1.in Bordellen, Peepshows, Swingerclubs, Sexshops, (Sport-)Wettblros und ahnlichen Einrichtungen,

2. 2.(Anm.: entfallen)

3. 3.in Lokalen oder bei Veranstaltungen, solange dort alkoholische Getranke ochne Mengenbegrenzung zu
einem mindestens einmal zu entrichtenden Preis oder zu einem Preis ausgeschenkt werden, der um mehr
als die Halfte unter dem sonst Ublichen Preis liegt.

3. (3)Verboten im Sinn des Abs. 1 ist weiters der Aufenthalt in Raumen, in denen Glucksspielautomaten betrieben
werden. Bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ist Uberdies der Aufenthalt in Rdumen, in denen Spielapparate
betrieben werden, verboten, es sei denn, dass es sich um Raume handelt, die flir das Gastgewerbe zugelassen
sind und wo dieses Gewerbe auch tatsachlich ausgetbt wird.

4. (4)Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehérden kénnen jeweils fur ihren értlichen
Zustandigkeitsbereich ein Verbot im Sinne des Abs. 1 durch Verordnung fur eine bestimmte Art von Betrieben
oder Veranstaltungen aussprechen, die Bezirksverwaltungsbehérde auch durch Bescheid fir einen bestimmten
Betrieb oder eine bestimmte Veranstaltung.

5. (5)Daruber hinaus kann die Bezirksverwaltungsbehorde durch Verordnung den Besuch einer bestimmten Art von
offentlichen Veranstaltungen oder im Einzelfall durch Bescheid den Besuch einer bestimmten 6ffentlichen
Veranstaltung hinsichtlich der Altersstufe und der Besuchszeit noch weiter beschranken, wenn nach Art und
Wirkung der Veranstaltung eine nachteilige Beeinflussung auf die korperliche, geistige, seelische, sittliche,
ethische, charakterliche und/oder soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu beflrchten ist. Ein
solcher Bescheid ist an der Amtstafel der Behtérde kundzumachen.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 69/2018, LGBI. Nr. 89/2024

In Kraft seit 01.10.2024 bis 31.12.9999


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=69/2018&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=89/2024&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 16 StJG 2013 Aufenthaltsverbote und -einschränkungen
	StJG 2013 - Steiermärkisches Jugendgesetz


